
 

 

 
Info zur Lieferung: 

 

Die Anmeldung zur Anlieferung erfolgt 48h vorher und wird per Telefon mitgeteilt. 

 

Sortierung des Sammelgemisches:  
 

Die Sortierung des Sammelgemisches der ist vom Auftragnehmer nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (ElektroG, 
LAGA etc.) durchzuführen.  

 

Derzeit wird von einer Sortierung in folgenden Fraktionen ausgegangen: 
 

• Lithiumbatteriehaltige E-Geräte 

• Elektroaltgeräte 

• Batterien 

• Schrott / Metalle 
• Fremdstoffe / Störstoffe  

 

Sämtliche aussortierte Mengen sind vom Auftragnehmer ordnungsgemäß zu erfassen, zu verwiegen und anschließend 
der ordnungsgemäßen Verwertung ggf. Entsorgung zuzuführen. 

 
Wird vom Auftragnehmer eine getrennte Sammlung des Sammelgemisches gewünscht, so ist dies unter Absprache mit 
dem Auftraggeber zu vereinbaren. Entsprechend zusätzliche Behälter hierfür sind vom Auftragnehmer bereitzustellen.  

  

Der Auftragnehmer hat quartalsweise bis zum 10. Werktag des Folgemonats einen schriftlichen Mengennachweis vorab 
per E-Mail über die im Vormonat übernommenen Sammelmengen getrennt nach Kategorien vorzulegen (§ 26 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 i.V.m. den Sätzen 3 und 4 ElektroG). Die Erstbehandlungsanlage des Auftragnehmers hat zur Kategorie 
weisenden Berechnung und zum Nachweis der Verwertungsquoten alle Primärdaten bis zum Verwerter der jeweiligen 
Bauteile, Materialien und Stoffe gemäß § 26 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 ElektroG in geeigneter Weise zu dokumentieren und am 
Ende eines Kalenderjahres an den Auftraggeber zu übergeben. Dieser Nachweis ist durch die Erstbehandlungsanlage 
gemäß § 33 Abs. 1 Satz 4 ElektroG und den Hinweisen im LAGA M 31 Anhang 3 Ziff. 2.2 ff. vorzunehmen. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm erfassten Daten zu den Mengenströmen, welche die Hersteller zur Erfüllung 
ihrer Pflichten nach § 27 ElektroG benötigen, in den von der ear vorgegebenen Dateiformaten für die Meldung (gem. § 
33 Abs. 1 Satz 4 ElektroG), dem Auftraggeber zeitnah und fristgerecht mitzuteilen. 

  

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber folgende Dokumentationen unaufgefordert, jährlich, zu übergeben:  

• Erstellung einer für das gesamte vorangegangene Jahr zusammenfassenden Jahresstatistik mit folgendem Inhalt: 
monatliche Mengen, Jahresgesamtmenge, Outputmengen mit Nennung der Verwertungsanlagen  

• Benennung der Verwertungs- und Beseitigungswege für Anlagenoutput, Störstoffe und sonstige Abfallbestandteile 
sowie deren anteilige Mengen 

  
Die Meldung bitte per Mail an dschulz@evb-hwi.de schicken. 
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